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I. Rechtsgrundlagen

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Aug. 2020 (BGBL. I S. 1728)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

• Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg i.d. F. vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert 

durch das Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313)

• Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

• Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zu-

letzt geändert durch das Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095)

•

Aufgrund des § 9 Abs. 1-3 (BauGB) in Verbindung mit den §§ 1-25 c der BauNVO und der LBO Baden-Würt -

temberg werden für das Gebiet des Bebauungsplanes nachfolgende planungsrechtliche Festsetzungen er-

lassen.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungsrechtlichen Festsetzungen und gül-

tigen Vorschriften im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung wird folgendes festgesetzt:
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II. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1-23 BauNVO + § 9 BauGB)

1. Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist im Bebauungsplan schwarz gestrichelt dargestellt.

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

2.1. Mischgebiet MI 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m.  §§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO sowie § 6 BauNVO)

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht we-

sentlich stören.

Zulässig sind: 

1. Wohngebäude,

2. Geschäfts- und Bürogebäude,

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,

5. Anlagen für Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke.

Nicht zulässig sind:

1. Gartenbaubetriebe,

2. Tankstellen,

3. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebiets, 

die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.

4. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO außerhalb 

der in § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO bezeichneten Teilen des Gebiets.
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2.2. Gewerbegebiet GE 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m.  §§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO sowie § 8 BauNVO)

Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich 

belästigenden Gewerbebetrieben. 

Zulässig sind:

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

3. Anlagen für sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise können zugelassen werden:

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,

die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in der Grundfläche und Baumasse unterge-

ordnet sind.

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

Nicht zulässig sind:

1. Tankstellen,

2. Vergnügungsstätten.
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3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)

3.1. Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Für die Mischgebietsflächen (MI) gilt:

Die Höhenlage der baulichen Anlagen ist gemäß Planeintrag durch die Festsetzung der maximalen Traufhö-

he (THmax) und der maximalen Gebäudehöhe (GHmax) begrenzt. 

Die Traufhöhe wird gemessen von der Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe (EFH) bis zum Schnittpunkt der Da-

chaußenhaut mit der Außenwand. Die Gebäudehöhe wird gemessen von der EFH bis zu dem Punkt, an dem

das Gebäudedach am höchsten in Erscheinung tritt.

Die Höhenlage der EFH ist wie folgt zu ermitteln, wo-

bei Abweichung um bis zu +/- 0,8 m zulässig sind:

Die Höhenlage der EFH entspricht der Höhenlage der an

den Hauptzugang des Gebäudes angrenzenden Straßen-

verkehrsfläche (Endausbau) rechtwinklig zum Mittelpunkt

des Gebäudes.

Für die Gewerbegebietsflächen (GE) gilt:

Die maximale Gebäudehöhe (GH max) ist entsprechend dem Planeintrag in der Nutzungsschablone festge-

setzt. Sie wird gemessen von der Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) bis zu dem Punkt, an dem das Gebäu-

dedach am höchsten in Erscheinung tritt, d.h. bis zum First bzw. bei Flachdächern bis Oberkante Attika.

Die EFH ist der Nutzungsschablone des Planteils zu entnehmen, Abweichungen um +/- 0,30 m sind zuläs-

sig.

Auf Flachdächern darf die Höhe von Solaranlagen die Gebäudehöhe um maximal 2,0 m überschreiten, diese

sind an allen Seiten um mindestens 2,50 m vom Dachrand abzurücken.

3.2. Zahl der Vollgeschosse, Geschossflächenzahl, Geschossfläche  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. 
§§ 16 und 20 BauNVO)

Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse ist den Nutzungsschablonen im Planteil zu entnehmen und

wird als Höchstwert festgesetzt.

Die maximale Größe der Geschossfläche der baulichen Anlagen ist den Nutzungsschablonen des Planteils

zu entnehmen und durch die Geschossflächenzahl (GFZ) festgesetzt
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3.3. Grundflächenzahl (GRZ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. §§ 16 und 20 BauNVO)

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist entsprechend dem Planeintrag in der Nutzungsschablone festgesetzt.

Die festgesetzte maximale GRZ darf dabei durch die Grundflächen von 

• Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,

• Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und

• baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unter-

baut wird

um bis zu 50 von Hundert überschritten werden.

4. Bauweise und Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Für die Mischgebietsflächen (MI) gilt:

Entsprechend dem Planeintrag in der Nutzungsschablone wird die offene Bauweise (o) festgesetzt. Die Ge-

bäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, die Gebäudelänge darf höchstens 50 m betragen. 

Für die Gewerbegebietsflächen (GE) gilt:

Entsprechend dem Planeintrag in der Nutzungsschablone wird die abweichende Bauweise (a) festgesetzt.

Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, die Gebäudelänge darf 50 m übersteigen.

5. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Lageplan durch Baugrenzen festgesetzt.

6. Garagen und Carports und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Für die Mischgebietsflächen (MI) gilt:

Garagen, Stellplätze und Carports können ausnahmsweise auch auf der nicht überbaubaren Grundstücksflä-

che zugelassen werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Garagen müssen zu den öffentlichen Verkehrsflächen bei Parallelaufstellung einen seitlichen Mindestab-

stand von 1,00 m und bei Senkrechtaufstellung einen Stauraum von mindestens 5,50 m einhalten. Carports

müssen zu öffentlichen Verkehrsflächen einen Mindestabstand von 1,00 m einhalten.

Für die Gewerbegebietsflächen (GE) gilt:

Stellplätze können nach § 23 Abs. 5 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zugelas-

sen werden, sofern keine anderen Festsetzungen bzw. Belange entgegen stehen. 

Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig

Garagen müssen zu den öffentlichen Verkehrsflächen bei Parallelaufstellung einen seitlichen Abstand von

mindestens 1,00 m haben und bei Senkrechtaufstellung einen Stauraum von mindestens 5,50 m einhalten.

Carports müssen einen Abstand von 1,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten.
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Nicht überbaute und für Zugangswege oder Zufahrten benötigte Teile von Tiefgaragen sind mit einer Erd -

überdeckung zu versehen und zu begrünen.

7. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und §§ 14 und 23 Abs.5 BauNVO)

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO können ausnahmsweise auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche

zugelassen werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Nebenanlagen müssen zu Feldwegen einen Abstand von mind. 1,00 m, zur Fahrbahn von mind. 0,50 m und

zum Gehweg von mind. 0,30 m einhalten.

Allgemein zulässig außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Anlagen zur Zugangskontrolle ein-

schließlich Pförtnerhäuschen. Sie dürfen eine Größe von insgesamt 100 m³ umbauten Raum nicht über-

schreiten.

8. Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.  Für  vorhandene oberirdische Leitungen gilt  Bestands-

schutz.

9. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zufahrten zu den Baugrundstücken sind nur von den Erschließungsstraßen aus zulässig.

10. Flächen für die Abwasserbeseitigung und den Wasserabfluss 
(§ 9 Abs.1 Nr. 14 und 16 BauGB)

Die Entwässerung des Plangebietes hat im modifizierten Mischsystem zu erfolgen. 

Das auf  dem Grundstück  anfallende  Oberflächenwasser  von  nicht  verschmutzten  Flächen  (Dachfläche,

PKW-Stellplätze o.ä.) ist dem Regenwasserkanal zuzuführen. Vor Einleitung in diesen Kanal ist das Oberflä -

chenwasser zu puffern, über ein Retentionsbecken, z.B. Zisterne mit gedrosseltem Ablauf.

Der Ablauf darf den Abfluss vom natürlichen Gelände (Fläche ohne Versiegelung, Abflussbeiwert 0,1) nicht

übersteigen. Das bedeutet, die Abflusserhöhung, bedingt durch die Zunahme der Versiegelung ist zu puffern.

Als Bemessungsregen ist der Niederschlag mit einer Wiederkehrzeit von 5 Jahren anzusetzen.

Die Dimensionierung bzw. die Volumenermittlung hat auf der Basis des DWA-Arbeitsblattes 117 zu erfolgen.

Die Bemessung kann mittels des einfachen Verfahrens unter Anwendung der Gleichungen 2 und 3 erfolgen.

Der Zuschlagsfaktor fZ ist mit 1,20, der Abminderungsfaktor fA mit 1,00 zu wählen. Im Baugesuch sind die Di-

mensionierung und die Anordnung der Einrichtungen für die Retention darzustellen.

Niederschlagswasser von sonstigen Flächen (private und öffentliche Verkehrsflächen, Umschlagsflächen)

sowie das häusliche und gewerbliche Schmutzwasser ist dem Schmutzwasserkanal zuzuführen.

11. Flächen für Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Zur Sicherung der Ver- und Entsorgungsanlagen werden entsprechende Flächen für Leitungsrechte ausge-

wiesen. 

Innerhalb den mit Leitungsrecht bezeichneten Flächen ist eine Bebauung oder eine andere Nutzung nur

nach Prüfung und gegebenenfalls mit Zustimmung der jeweils betroffenen Versorgungsträger zulässig.
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12. Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft sind im zeichneri-

schen Teil folgende Festsetzungen getroffen:

• Notwendige Gehölzrodungen sind ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit, also nicht im Zeitraum

vom 01. März bis 30. September, zulässig.

Um schädliche Einwirkungen von Beleuchtungsanlagen auf Tiere, insbesondere Vögel, Fledermäuse und

nachtaktive Insekten,  sowie negativen Beeinträchtigungen auf  den Menschen (Blendwirkung, Nachtruhe,

etc.) zu minimieren, sind Beleuchtungsanlagen sowie beleuchtete Werbeanlagen nach dem aktuellen Stand

der Technik zu verbauen. Dies umfasst:

a) Anstrahlung des zu beleuchtenden Objekts nur in notwendigem Umfang und Intensität,

b) Verwendung von Leuchtmitteln, die warmweißes Licht bis max. 3000 Kelvin (idealerweise unterhalb

2400 Kelvin) mit möglichst geringen Blauanteilen ausstrahlen,

c) Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner höheren Leuchtstärke als erforderlich. Zur Ermittlung erfor-

derlichen Beleuchtungsstärke ist DIN EN 13201-2 zu berücksichtigen.

d) Einsatz von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten Abschaltungsvorrichtungen oder Dimm-

funktion,

e) Einbau von Vorrichtungen wie Abschirmungen, Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren,

f) Verwendung  von  Natriumdampflampen  und  warmweißen  LEDLampen  statt  Metallhalogen-  und

Quecksilberdampflampen,

g) Verwendung von Leuchtengehäusen, die kein Licht in oder über die Horizontale abstrahlen,

h) Anstrahlung der zu beleuchtenden Flächen grundsätzlich von oben nach unten,

i) Einsatz von UV-absorbierenden Leuchtenabdeckungen,

j) Staubdichte Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das Eindringen von Insekten zu verhindern,

k) Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40° C, um einen Hitzetod anfliegender Insekten

zu vermeiden (sofern leuchtenbedingte Erhitzung stattfindet).
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III. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

1. Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Bekannte,  vermutete,  sowie gefundene Bodenbelastungen,  bei  denen Gefahren für  die  Gesundheit  von

Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausge-

schlossen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung

zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Far-

ben, Lacke, Verdünnungsmittel, Holzschutzmittel, Mörtelverfestiger, Wasserschutzanstriche und andere Bau-

chemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf kei-

nen Fall in den Boden gelangen. Leere Behälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die südwestlich gelegenen Flurstücke 933/5 und 933/10, u.a. im Bereich des bestehenden Parkplatzes, wur -

den im Zuge der flächendeckenden historischen Erhebung altlastverdächtiger Flächen aufgrund ihrer Vornut-

zung (Vogt Zementwaren) als sogenannter Altstandort (Flächennummer 01530-000) erfasst. Anhaltspunkte

auf Untergrundverunreinigungen sind jedoch derzeit nicht bekannt.

2. Denkmalschutz

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind ge-

mäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde

(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-

ten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unver -

ändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stutt-

gart, Referat 84 - Archäologische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der

Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 27 DSchG wird hingewiesen.

Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten

im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

3. Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und soweit erforderlich,

unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermessungs-

zeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

4. Grundwasserschutz

Das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern.

Zum Schutz des Grundwassers vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind au -

ßerdem die erforderlichen Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung

seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die Regelungen der VAwS zum Umgang mit bzw. zur Lagerung

von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.
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5. Einbauten (Rückenstützen der Straßenverkehrsflächen, Straßenschilder etc.) auf privaten 
Grundstücksflächen

Haltevorrichtungen sowie Leitungen für die Straßenbeleuchtung einschließlich Beleuchtungskörper und Zu-

behör, Kennzeichen- und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen sowie die der Versorgung des Bauge-

bietes mit Elektrizität oder Telekommunikation dienenden Verteilerkästen befinden sich aus verschiedenen

Gründen sinnvollerweise zum Teil neben der Straßenverkehrsfläche auf den privaten Grundstücken. 

Zudem werden zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Teil  Böschungen, Stützmauern und

Hinterbetonstützen für die Straßenrandeinfassung auf den angrenzenden Privatgrundstücken notwendig.

Die Gemeinde wird notwendige Einbauten frühzeitig mit den betroffenen Grundstückseigentümern erörtern

und notwendige Einbauten über z. B. Grunddienstbarkeiten sichern.

6. Geologie, Geotechnik und Baugrund 

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten befindet sich das Plangebiet im Ausstrichbereich von

verkarstungsfähigen Gesteinen des Mittleren Muschelkalks. Im nördlichen Teil des Plangebiets bilden an-

thropogene Ablagerungen, deren Mächtigkeit nicht genau bekannt ist, den oberflächennahen Baugrund.

Auffüllungen vorangegangener Nutzungen sind ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet. Mit einem oberflä-

chennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/to-

nig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschlie-

ßen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig

sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entspre-

chenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen.  Wegen der Gefahr einer Verschlechterung

der Baugrundeigenschaften sowie ggf.  von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung

technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden- Rigolen-Systeme zur Versi-

ckerung) Abstand genommen werden.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum ge-

nauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum

Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen

bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw.

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

7. Lärmgutachten

Das Lärmgutachten (Schallimmissionsprognose) des Ingenieurbüros Kurz und Fischer wird den Bebauungs-

plan-Unterlagen beigefügt und ist damit Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Die  Regelungen und Festsetzungen dieses  Gutachtens  sind  im Zuge des  Baugenehmigungsverfahrens

zwingend zu berücksichtigen.

Für die Gewerbegebietsflächen ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an den relevanten Immissionsor-

ten grundsätzlich im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durch ein Lärmgutachten nachzuweisen.
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8. Löschwasserversorgung

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von mindestens 192 m³/ Stunde über

mindestens zwei Stunden erforderlich.

Die geforderte Löschwassermenge muss innerhalb eines Löschbereiches von maximal 300 Meter um die

Objekte sichergestellt werden. Geeignete Entnahmestellen (z.B. Hydranten) müssen in einer Entfernung von

höchstens 80 Meter zu Gebäuden vorhanden sein. Entnahmestellen sind mindestens einmal im Jahr, mög-

lichst vor Beginn des Winters, zu überprüfen und zu warten.

Der Netzdruck darf bei der Löschwasserentnahme an keiner Stelle des Netzes unter 1,5 bar abfallen. Bei der

Verwendung von Überflurhydranten ist die DIN 3222 zu beachten. Gleiches gilt bei der Verwendung von Un-

terflurhydranten, dort gilt DIN 3221. Hydranten und Wasserentnahmestellen anderer Art sind mit Hinweis-

schildern nach DIN 4066 zu kennzeichnen.

Es sind Zufahrtsmöglichkeiten für Lösch- und Rettungsfahrzeuge bzw. Zu- und / oder Durchgänge für die

Feuerwehr zu den Gebäuden zu berücksichtigen.
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Verfahrensvermerke:

Fassung vom 23.09.2021

Bearbeiter:

Thomas Grözinger
Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@buero-gfroerer.de

Es wird bestätigt, dass der Inhalt mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Schopfloch, den ..…………….

…………………………………………………….

Klaas Klaassen (Bürgermeister)
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